
Grabmal- und Bepflanzungsordnung 
für den Friedhof der Kirchenstiftung Gollhofen 

Der Friedhof ist ein kirchlicher Nichtmonopolfriedhof 
(Anlage zur Friedhofsordnung) 

 
Präambel 

Der Friedhof der Kirchengemeinde / Kirchenstiftung Gollhofen ist ein kirchlicher Nichtmonopolfriedhof. 
 
Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde erlässt daher besondere Gestaltungsvorschriften, um eine 
würdige, christliche Beerdigungsstätte zu schaffen. 
 
Allgemeine Gestaltungsgrundsätze: Jede Grabstätte ist so zu gestalten, dass die Würde des Friedhofs 
und sein christlicher Charakter in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
 
 

Grabmale 
 

§ 1 
(1) Gegenstände, die zur Ausstattung der Grabstätten auf dem Friedhof dienen - in folgendem kurz als 

Grabmale bezeichnet - , dürfen nur mit Genehmigung der Friedhofsverwaltung aufgestellt oder 
geändert werden. 

(2) Mit dem Erlaubnisgesuch ist bei der Friedhofsverwaltung eine Zeichnung, in Aktenblattgröße, 
einzureichen. Diese muss die beabsichtigte Gestaltung nach Grundriss, Vorder- und Seitenansicht 
im Maßstab von mindestens 1 : 10 erkennen lassen und den Namen des Verfertigers, des 
Verstorbenen, des Grabnutzungsberechtigten und des Auftraggebers enthalten, falls dieser nicht 
der Grabnutzungsberechtigte ist. Ferner ist die Inschrift des Grabmals mit Schriftmuster 
anzugeben. Die Hauptmaße sind einzuschreiben und die in Verwendung kommenden Werkstoffe 
genau zu bezeichnen. 
Auf Verlangen der Friedhofsverwaltung sind Zeichnungen von Einzelheiten des Grabmals 
vorzulegen. 

(3) Unter die vorstehenden Bestimmungen fallen nicht: Kränze, Naturblumen und gärtnerische 
Anlagen. 

 
§ 2 

(1) Das Gesuch um Erlaubnis zur Aufstellung ist rechtzeitig, d. h. vor Auftragserteilung an die 
Lieferfirma, einzureichen. 

(2) Wird ein Grabmal ohne Genehmigung errichtet oder entspricht es nicht dem genehmigten Entwurf, 
so kann es auf Kosten des Nutzungsberechtigten von der Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
Es ist verboten, den Friedhof zu betreten, um ein nicht genehmigtes Grabmal zu errichten. 

 
§ 3 

Das Grabmal muss in Form und Werkstoff handwerklich gut gestaltet sein und sich harmonisch in das 
angestrebte Gesamtbild des Friedhofs einordnen. Es muss den Größenverhältnissen der Grabstätte 
entsprechen und sich der Umgebung anpassen. Eine besondere künstlerische Gestaltung des 
Grabmales im Bereich der Urnenanlage ist ausdrücklich erwünscht, soweit sie nicht der Würde des 
Verstorbenen und des kirchlichen Friedhofs zuwiderläuft. 
 

§ 4 
(1) Als Werkstoff für Grabmale kommen in erster Linie deutscher Naturstein, Eisen, Bronze und 

Hartholz in Betracht. Eisen und Holz sind unter dauerhaftem Anstrich zu halten. 
(2) Grellweiße und tiefschwarze Werkstoffe in spiegelnd polierter Bearbeitung sind nicht gestattet. 

Matt geschliffene farbige Steine verdienen unter den Hartsteinen Vorzug. Kunststein ist 
unerwünscht und nur in einwandfreier Herstellung zulässig.  

 
§ 5 

Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie ohne 
Formen der Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der Internationalen 
Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II. S. 1290, 1291) hergestellt worden sind und 



hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9 a Abs. 2 BestG in der jeweils geltenden Fassung vorgelegt wird. 
Die Herstellung im Sinne dieser Vorschrift umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung 
des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines Nachweises gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der 
Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder 
deren Rohmaterial vor dem 1. September 2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden. 
 

 
§ 6 

Verboten sind Nachbildungen von Felsen, Mauerwerk, Tropfstein, Gips, Zementmasse, Blechformen 
aller Art, Porzellanfiguren, Holzkreuze mit aufgemalter Maserung. 
 

§ 7 
(1) Die Grabmale dürfen folgende Maße nicht überschreiten: 

a) Bei Familiengräbern eine Breite von 1,20 m und eine Höhe von 1,10 m.  
b) Bei Reihengräbern eine Breite von 0,65 m  und eine Höhe von 1,10 m. 
c) Bei Urnengräbern eine Breite von 0,60 m und eine Höhe von 0,85 m. 

(2) Auf den Familiengräbern darf jeweils nur ein Grabstein aufgestellt werden. 
(3) Aus Gründen der Standsicherheit von Grabmalen beträgt die erforderliche Mindeststärke bei 
Grabmalen ab 0,4 m bis 1,0 m Höhe 0,14 m, ab 1,0 m bis 1,1 m Höhe 0,16 m. Grabmale, die die 
geforderte Mindeststärke unterschreiten werden, vom Friedhofsträger aus Gründen der 
Verkehrssicherheit auf Kosten des Nutzungsberechtigten wieder entfernt. 
(4) Die Familien- und Einzelgräber, mit Ausnahme der Rasengräber, sind mit steinernen Einfassungen 
zu umgeben. 
(5) In der Urnenanlage links neben dem Friedhofeingang ist das Grabmal ist an der Ostseite des 

Grabes innerhalb der Einfriedung aufzustellen. Bei der Anlage im hinteren Teil ist es an der 
Südseite innerhalb der Einfriedung aufzustellen. 

(6) Bei Baumgrabstätten für Urnen beträgt die Plattengröße 0,22 m x 0,22 m x 0,05 m. Die Platte ist 
ebenerdig anzubringen. 
 

§ 8 
(1) Die Grabstätten des Friedhofes sind gärtnerisch anzulegen und zu bepflanzen (entsprechend § 13  
      ff. der Grabmal- und Bepflanzungsordnung). 
(2) Liegende Grabmale (Grababdeckplatten) sind nicht erwünscht. 
(3) Liegende Grabmale (Grabdeckplatten) müssen beim Kirchenvorstand beantragt werden. 
 

§ 9 
(1) Die Inschrift soll das Andenken an den Verstorbenen würdig bewahren. Sie kann durch geeignete 

Zusätze erweitert und durch Zeichen und Sinnbilder ergänzt werden. 
(2) Es ist verboten, an den Grabmalen etwas anzubringen, was in Widerspruch zu christlichen 

Anschauungen steht. 
 
 

§ 10 
(1) Jedes Grabmal muss entsprechend seiner Größe dauerhaft gegründet und in seinen Einzelheiten 

durch eine ausreichende Zahl Dübel oder Anker von genügender Länge miteinander verbunden 
sein. 

(2) Alle Grabmale über 1 m Höhe erhalten aus Sicherheitsgründen zweckmäßig Untermauerungen bis 
auf Frosttiefe. 

(3) Die bestehenden Fundamente wurden von der Kirchenstiftung hergestellt. Im Bereich der 
Urnenanlage sorgt das Grabsteinaufstellende Unternehmen für ein ausreichendes Fundament. 

(4) Die Fundamente müssen aus gutem Material hergestellt werden. Dem Mörtel ist Zement beizu-
mischen. Verboten ist die Herstellung der Fundamente aus alten schlechten Grabsteinen. 

(5) Bei Errichtung und Versetzen von Grabmälern sind die anerkannten Regeln der Technik anzu-
wenden, wie sie insbesondere in der Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen 
Steinmetz- und Steinhauerhandwerkes in der jeweils geltenden Fassung niedergelegt sind. 

(6) Nicht handwerksgerecht ausgeführte Untermauerungen müssen auf Weisung der Friedhofsver-
waltung entfernt und fachgerecht erneuert werden. 

 
 

§ 11 



(1) Die Nutzungsberechtigten haften für jeden Schaden, der infolge ihres Verschuldens durch 
Umfallen der Grabmale oder Abstürzen von Teilen verursacht wird, und haben den Zustand der 
Grabsteine laufend zu überwachen. Sie haben, wenn ein Schaden entsteht, diesen voll zu tragen. 

(2) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in würdigem und 
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist die nutzungsberechtigte Person. 

(3) Mängel bezüglich der Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen 
davon, hat die nutzungsberechtigte Person unverzüglich durch zugelassenes Fachpersonal beseiti-
gen zu lassen. Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmung haftet die nutzungsberechtigte Person für 
den Schaden. Wenn keine unmittelbare Gefahr besteht, erhält die nutzungsberechtigte Person 
eine Aufforderung zur Befestigung der Beseitigung. Ist die nutzungsberechtigte Person nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so ist die erforderliche Instandsetzung durch einen 
einmonatigen Hinweis auf der Grabstätte und durch öffentliche Bekanntmachung anzuzeigen. 
Kommt die nutzungsberechtigte Person der Aufforderung zur Befestigung oder Beseitigung nicht 
nach, kann die Friedhofsträgerin nach Fristsetzung und Androhung der Ersatzvornahme am 
Grabmal oder an den sonstigen baulichen Anlagen Sicherungsmaßnahmen auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person vornehmen lassen. 

(4) Bei unmittelbarer Gefahr ist der Friedhofsträger berechtigt, ohne vorherige Aufforderung an die 
nutzungsberechtigte Person das Grabmal auf deren Kosten umzulegen oder andere geeignete 
Maßnahmen durchzuführen. Die nutzungsberechtigte Person erhält danach eine Aufforderung, die 
Grabstätte oder das Grabmal wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Geschieht 
dies nicht, so kann der Friedhofsträger nach Fristsetzung und Androhung der Ersatzvornahme die 
notwendigen Arbeiten durchführen oder das Grabmal entfernen lassen. Die entstehenden Kosten 
hat die nutzungsberechtigte Person zu tragen. Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, das 
Grabmal oder Teile des Grabmales aufzubewahren. 

 
§ 12 

(1) Grabmale und deren Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhe- oder Nutzungszeit der Grabstätte nicht 
ohne Genehmigung der Friedhofsverwaltung verändert oder entfernt werden. Dies gilt auch für 
Firmen, die sich das Eigentum an dem Grabmal vorbehalten haben. 

(2) Es ist auf Antrag gestattet, nach Ablauf von 3 Jahren nach der letzten Beisetzung die Umfriedung 
eines Grabes zu entfernen, es einzuebnen und Gras einzusäen. Das Grabmal bleibt bis zum Ende 
der Ruhezeit bestehen.  

(3) Historisch, künstlerisch oder kulturell wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Eigenart 
des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, sind durch den Kirchenvorstand besonders zu schützen. 
Sie werden in einem Verzeichnis geführt. Im Zweifelsfalle ist die Stellungnahme des Landesamts 
für Denkmalpflege einzuholen. 

 
 

Bepflanzung und Pflege der Gräber 
 

§ 13 
(1) Die Gräber sind innerhalb von sechs Wochen nach ihrer Belegung abzuräumen und aufzuhügeln. 
(2) Die Grabstätten sind spätestens sechs Monate nach der ersten Beisetzung gärtnerisch anzulegen, 

zu bepflanzen und bis zum Ablauf der Ruhe- oder Nutzungszeit instandzuhalten. Geschieht dies 
trotz schriftlicher oder öffentlicher Aufforderung und angemessener Fristsetzung nicht, so können 
sie von der Friedhofsverwaltung eingeebnet und eingesät werden. Nach Ablauf der Ruhezeit kann 
über sie anderweitig verfügt werden. 

 
§ 14 

(1) Die Gräber sind mit einheimischen Gewächsen zu bepflanzen. Im Allgemeinen ist davon 
abzusehen, Bäume und größere Sträucher auf Reihengräbern anzupflanzen. 

(2) Bäume und Sträucher dürfen im ausgewachsenen Zustand 1,50 m und in der Breite die 
Grabstättengrenze nicht überschreiten 

(3) Das Anliefern und Verwenden von Kunststoffen für die Grabgestaltung und als Grabschmuck ist 
untersagt. Das gilt insbesondere für Grabeinfassungen, Grababdeckungen und Grabmale und 
möglichst auch für Blumentöpfe und Schalen. 

(4) Der Nutzungsberechtigte hat das Recht, das Urnengrab in ortsüblicher Weise gärtnerisch 
anzulegen. 



Im Bereich der Urnenanlage kann er das Grab mit Bodendeckern bepflanzen und die Pflege dieser 
Bepflanzung der Kirchenstiftung zu übertragen. Diese sorgt auch für den begrenzenden 
Rückschnitt der Bepflanzung. Diese Übertragung muss schriftlich gegenüber der 
Friedhofsverwaltung erklärt werden und kann von ihm jederzeit widerrufen werden. 

 
(5) Nicht gestattet ist das Aufbewahren von Gefäßen und Gerätschaften aller Art auf oder an der 

Grabstätte. Das Aufstellen von Bänken und anderen Sitzgelegenheiten ist genehmigungspflichtig. 
(6) Der Baumbestand auf dem Friedhof steht unter besonderem Schutz. Nutzungsberechtigte an 

Grabstätten haben keinen Anspruch auf Beseitigung von Bäumen, Pflanzen und Hecken durch die 
sie sich in der Pflege der Grabstätte beeinträchtigt fühlen.  

 
 

§ 15 
Einfassungen und Einfriedungen aus Eisen und Holz sind verboten. Steinerne Einfassungen dürfen 
nicht höher als 15 cm aus dem Erdreich herausragen. Im Bereich der Urnenanlage ist die vorhandene 
Einfriedung durch einfache Granitsteinreihe nicht zu verändern. Eine weitere Umfriedung ist nicht 
zulässig. 
 

§ 16 
(1) Verwelkte Blumen und Bäume sind von den Gräbern zu entfernen. 
(2) Unwürdige Gefäße (Konservendosen und dgl.) für Blumen dürfen nicht aufgestellt werden. 
 

§ 17 
(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat die 

nutzungsberechtigte Person nach schriftlicher Aufforderung des Friedhofsträgers die Grabstätte 
innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist die verantwortliche Person nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch öffentliche 
Bekanntmachung und durch einen auf drei Monate befristeten Hinweis an der Grabstätte auf die 
Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. 

(2) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung nicht nach, kann die 
Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in Ordnung 
bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des 
Nutzungsrechtes bzw. vor Herrichtung der Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person ist sie noch einmal schriftlich unter Fristsetzung und Hinweis auf die Rechtsfolgen 
aufzufordern, die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen. In der Androhung der 
Ersatzvornahme sind die voraussichtlichen Kosten zu benennen. In dem Entziehungsbescheid 
wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen 
Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entziehungsbescheides zu 
entfernen.  

(3) Der Nutzungsberechtigte ist darauf hinzuweisen, dass das Grabmal und die sonstigen baulichen 
Anlagen entschädigungslos in die Verfügungsgewalt des Friedhofsträgers fallen und die Kosten 
der Abräumung die nutzungsberechtigte Person zu tragen hat. 

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt oder ist die verantwortliche Person nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfernen. Die Friedhofsverwaltung ist nicht zu 
einer Aufbewahrung des abgeräumten Materials verpflichtet. 

 
 

Schlußbestimmungen 
 

§ 18 
(1) Der Kirchenvorstand kann ausnahmsweise Abweichung von der vorstehenden Bestimmung 

zulassen, wenn sich dies im Einzelfall wegen der Lage der Grabstätte, wegen ihrer Anpassung an 
die benachbarten Grabstätten oder wegen vorhandenen Grabschmucks als notwendig erweisen 
sollte. 



(2) Wenn der Kirchenvorstand in Einzelfällen Abweichungen von den vorstehenden Bestimmungen 
zulässt, so kann dagegen kein Einspruch erhoben oder darauf ein Anspruch gestützt werden, 
dass ähnliche Ausnahmen auch an anderer Stelle genehmigt werden müssten. 

 
§ 19 

Diese Grabmal- und Bepflanzungsordnung ist Bestandteil der Friedhofordnung vom 08. September 
2025. Sie ist für alle, die auf dem Friedhof ein Grabnutzungsrecht haben, verbindlich. 
 
 
 
Gollhofen, den 22. Oktober 2025 
 
Der Kirchenvorstand 
 

 


